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1 Planungsvorhaben und Aufgabenstellung 
 
Die Gemeinde Grabau hat die Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
des Bebauungsplanes Nr. 4 beschlossen mit dem Ziel, südlich der Bundesstraße B 207 und 
östlich der geplanten Ortsumgehung Schwarzenbek ein Gewerbegebiet auszuweisen.  
 
Unser Büro wurde mit folgenden schalltechnischen Untersuchungen des Planungsvorhabens 
beauftragt: 
 
● Ermittlung des Nutzungspotenzials bzw. Geräuschkontingentierung des geplanten Gewer-

begebietes mit Berücksichtigung der Geräusch-Vorbelastungen im Hinblick auf den Schutz 
der Wohnbebauungen in der Umgebung 

 
● Verkehrslärmeinwirkungen auf schutzbedürftige Gebäude innerhalb des geplanten Gewer-

begebietes. 
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2 Planungsbeschreibung und örtliche Situation  
 
Die Entwürfe der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 4 
der Gemeinde Grabau mit Stand vom August 2018 sind als Anlagen 3 und 4 beigefügt. Die 
Einbettung des Plangebietes in die Umgebung kann den Anlagen 1 und 2 entnommen werden. 
Das Plangebiet wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 setzt Gewerbegebiete (GE) fest mit Unterteilung des Geltungsbe-
reichs in 6 Teilflächen, deren (in der Anlage 4 grau hinterlegte) Gesamt-Grundstücksfläche  
ca. 10 ha beträgt. Die verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt über eine Plan-
straße, die im Nordosten gegenüber der nach Grove führenden Straße „Vor den Höfen“ in die 
B 207 mündet. Beidseitige Abschnitte der B 207 werden in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 aufgenommen, da hier Ummarkierungsarbeiten vorgesehen sind sowie von 
Nordosten kommend eine Linksabbiegespur eingerichtet werden soll (Verbreiterung des  
Straßenquerschnittes zum Gewerbegebiet hin mit Verlegung der jetzt dort befindlichen Bus-
haltestelle). 
 
Im Südwesten grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 an die geplante Orts-
umgehung. Ein Planfeststellungsbeschluss liegt vor. Im Bereich der Anbindung der Ortsum-
gehung an die B 207 ist eine Kreisverkehrsanlage vorgesehen. 
 
Südwestlich der Ortsumgehung liegt das Stadtgebiet von Schwarzenbek. In dem auf der fol-
genden Seite abgebildeten Ausschnitt einer dem Internetportal der Stadtverwaltung entnom-
menen Übersichtskarte sind die Bebauungspläne der Stadt Schwarzenbek gekennzeichnet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 55 „Lupus Park“ incl. diverser Änderungen weist Sondergebiete Ein-
zelhandel und Gewerbegebiete aus. Der nordwestliche Rand bis zum Hans-Koch-Ring mit 
Festsetzung eines Mischgebietes in der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 55 
wurde im Rahmen der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 in ein Allgemeines Wohnge-
biet umgeändert. Das Wohngebiet ist vollständig besiedelt. 
 
Südlich des Bebauungsplanes Nr. 55 schließen sich weitere Gewerbe- und Industriegebiete 
in den Bebauungsplänen Nr. 52, Nr. 53 und Nr. 58 an. Nordwestlich des Bebauungsplanes  
Nr. 55 ist nördlich der Möllner Straße (B 207) ein ringförmig angelegtes Allgemeines Wohnge-
biet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 „Strangen Kamp“ entstanden. Nordöst-
lich bestehen Planungen für ein weiteres Wohngebiet zwischen B 207, Ortsumgehung und 
Regenrückhaltebecken an der Kreisverkehrsanlage Ortsumgehung / B 207 (Bebauungsplan 
Nr. 59 „Dreiangel“ mit erfolgtem Satzungsbeschluss, Festsetzung Allgemeines Wohngebiet). 
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Übersichtskarte mit Bebauungsplänen der Stadt Schwarzenbek 
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3 Allgemeine Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen  
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-
lässigen sind.  Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitpla-
nung ergeben sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] mit dem Gebot, 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-
wirkungen vorzubeugen, sowie aus dem Baugesetzbuch (BauGB) [2]. Neben dem Trennungs-
gebot nach § 50 BImSchG1) beurteilt sich die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen  
Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und  
Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, allgemeine Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene Auswirkungen). 
 
Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [5] gibt Hinweise zur Berücksich-
tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde ein-
schließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [6] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-
mentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Orientie-
rungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  
 
Die DIN 18005-1 verweist darüber hinaus auf Berechnungsvorschriften sowie spezifische Ver-
ordnungen, Vorschriften und Richtlinien, die in bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungs- und Überwachungsverfahren auf der verwaltungsrechtlichen Vollzugsebene mit ei-
genen Immissionsanforderungen angewendet werden. Diese sind in der Bauleitplanung zwar 
dem Grunde nach nur mittelbar anwendbar, entfalten im Hinblick auf die spätere Vollzugs-
fähigkeit des Bebauungsplanes aber trotzdem bindende Wirkung. Soweit diese Regelwerke 
zur Anwendung kommen, wird in den dazugehörigen Kapiteln darauf eingegangen. 
 
Die gemäß der Aufgabenstellung zu untersuchenden Lärmimmissionen werden durch Schall-
ausbreitungsberechnungen ermittelt. Die Digitalisierung des Simulationsmodells erfolgt auf 
der Grundlage der im Kapitel 2 aufgeführten Unterlagen. Für die Berechnungen kommt das 
Programm LIMA, Version 12.0 zum Einsatz. Die lärmartenspezifischen Berechnungsparame-
ter und Beurteilungskriterien können den jeweiligen Kapiteln entnommen werden. 
 
 
 
 
1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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4 Geräuschkontingentierung des Gewerbegebietes 
 
4.1 Grundlagen der Gewerbelärmbeurteilung 
 
Die DIN 18005-1 verweist bei der Beurteilung von Gewerbe- und Industrielärmimmissionen 
auf die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [7]. Die TA Lärm enthält als 
normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift eine für die Zulassung gewerblicher Anlagen und 
für die baurechtliche Zulässigkeit von schutzbedürftigen Gebieten gleichermaßen zu beach-
tende Konkretisierung des Begriffs der schädlichen Umweltauswirkungen durch Gewerbe- und 
Industrielärm im Sinne des BImSchG. Sie ordnet abschließend Immissionsrichtwerte bestimm-
ten Gebietsarten und Tageszeiten zu und schreibt das Verfahren zur Ermittlung und Beurtei-
lung von Geräuschimmissionen vor. 
 
Nach TA Lärm werden Beurteilungspegel bestimmt als Mittelwert für die Summe der in den 
Beurteilungszeiten einwirkenden Geräusche, die von dem Anlagengelände ausgehen. In die 
Berechnung der Beurteilungspegel fließen die Höhe der Lärmimmissionen, die Einwirkzeit und 
-dauer, die Impulshaltigkeit und die Ton-/Informationshaltigkeit ein.  
 
Der Tag-Beurteilungspegel bezieht sich auf den 16-stündigen Bezugszeitraum von 06:00 - 
22:00 Uhr. Für die Betriebsaktivitäten in den Ruhezeiten werktags 06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 
- 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr und 20:00 - 
22:00 Uhr wird ein Ruhezeitenzuschlag von 6 dB(A) erhoben (ausgenommen die Gebiete in 
den Zeilen 2 - 5 in der Tabelle 1 auf Seite 8). In der Bezugszeit nachts (22:00 - 06:00 Uhr) ist 
die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel maßgebend.  
 
Die ermittelten Beurteilungspegel sind kaufmännisch ab- oder aufzurunden. Auf die diesbe-
züglichen Ausführungen in den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Lärm [8] wird verwiesen. 
 
Die für die Beurteilung maßgeblichen Immissionsorte liegen nach TA Lärm  
 
● bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte der geöffneten Fenster der vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Räume (dies sind in der Regel die den 
Lärmquellen zugewandten Fenster in den obersten Geschossen) 

 
● bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand, wo nach dem Bau- und Pla-
nungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 
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Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne des BImSchG ist 
sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung durch die nach TA Lärm zu beurteilenden Anlagen, 
Betriebe und Einrichtungen folgende gebietsabhängige Immissionsrichtwerte nicht über- 
schreitet: 
 
Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte der TA Lärm  
 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Industriegebiet (GI) 70 70 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Urbane Gebiete (GU) 63 45 

Misch-/Kern-/Dorfgebiete (MI, MK, MD) 60 45 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser  
und Pflegeanstalten 

45 35 

 
Einzelne Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als  
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die Art der in der obigen Tabelle bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in 
den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen sowie Gebiete 
und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbe-
dürftigkeit zu beurteilen. 
 
Die TA Lärm stellt auf die Gesamtlärmbelastung aller nach dieser Verwaltungsvorschrift zu 
beurteilenden Anlagen ab. Vorbelastungen durch bereits vorhandene Anlagen bzw. Betriebe 
sowie durch bau- oder planungsrechtlich ausgewiesene zukünftige gewerbliche Nutzungen 
sind zu berücksichtigen. Nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm ist der von einer Anlage verursachte 
Immissionsbeitrag im Hinblick auf die Prüfung, ob die Immissionsrichtwerte mit Berücksichti-
gung der Vorbelastung durch andere Anlagen eingehalten werden, nicht als relevant anzuse-
hen, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung den Immissi-
onsrichtwert um mindestens 6 dB(A) unterschreitet („Relevanzschwelle“).  
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Rechnerisch kann die Zusatzbelastung dann bei Richtwertausschöpfung durch die Vorbelas-
tung zu einer – in diesem Fall nach TA Lärm zulässigen – Überschreitung des Immissions-
richtwertes um maximal 1 dB(A) beitragen. Der Gesamtlärmpegel wird bei Ausschöpfung des 
Immissionsrichtwertes durch die Vorbelastung rechnerisch nicht erhöht, wenn die Zusatzbe-
lastung um mindestens 10 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert bleibt („Irrelevanzschwelle“). 
 
Je nach Aufgabenstellung und örtlichen Bedingungen werden die Lärmimmissionen gemes-
sen oder durch Schallausbreitungsberechnungen prognostiziert. Die gemessenen oder be-
rechneten Immissionspegel gelten für Wetterlagen, die die Schallausbreitung begünstigen. 
Diese liegen bei Mitwind bzw. Inversion vor. Zur Berücksichtigung der im Langzeitmittel unter-
schiedlichen Wetterlagen, die sowohl günstig wie auch ungünstig sein können, ist nach  
TA Lärm bei der Bildung des Beurteilungspegels die meteorologische Korrektur Cmet gemäß 
Abschnitt 8 der DIN ISO 9613-2 [9] anzuwenden.  
 
Die Geräusche des der Anlage zuzuordnenden Verkehrsaufkommens auf öffentlichen Straßen 
außerhalb des Betriebsgeländes sind grundsätzlich getrennt von den Anlagengeräuschen zu 
betrachten. Hierbei stellt die Betriebsgrundstücksgrenze die Trennungslinie dar zwischen den 
als Anlagengeräusch zu beurteilenden Betriebsvorgängen einschließlich Kfz-Fahrbewegun-
gen auf dem Betriebsgelände und den als Straßenverkehrsgeräusch zu beurteilenden anla-
genbezogenen An- und Abfahrten auf den öffentlichen Straßen.  
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4.2 Grundlagen der Geräuschkontingentierung  
 
4.2.1 Berechnungsverfahren  
 
Wenn bei geplanten Industrie- bzw. Gewerbegebieten keine ausreichenden Abstände zu 
schutzbedürftigen Gebieten eingehalten werden können, sollen sie gemäß DIN 18005-1 in 
Anwendung von § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) [4] in Teilflä-
chen untergliedert werden, für die die zulässigen Emissionen durch Festsetzung von Ge-
räuschkontingenten (mit entsprechender Beschränkung der gewerblichen bzw. industriellen 
Nutzung bzw. erhöhten Anforderungen bezüglich Schallschutzmaßnahmen) begrenzt werden. 
Auf die DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ [10] wird verwiesen. Keine ausreichenden Ab-
stände sind immer dann gegeben, wenn Schallausbreitungsberechnungen mit den in Nr. 5.2.3 
der DIN 18005-1 angegebenen Anhaltswerten für Gewerbe- bzw. Industriegebiete (siehe  
Tabelle 2 auf Seite 13) zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm führen 
bzw. die Abstände in der Tabelle 2 in Nr. 5.2.3 der DIN 18005-1 nicht eingehalten werden. 
 
Die Geräuschkontingentierung verfolgt das Ziel, bereits auf der planungsrechtlichen Ebene im 
Sinne einer Gefahrenabwehr bzw. Lärmvorsorge sicherzustellen, dass die maximal zulässigen 
Immissionswerte an schutzbedürftigen Gebäuden auch bei späterer summarischer Einwirkung 
der Geräusche von Gewerbe- oder Industriebetrieben nicht überschritten werden. Anlagen  
oder Betriebe außerhalb des Plangebietes sind dabei als Vorbelastung zu berücksichtigen 
(soweit sie in den Anwendungsbereich der TA Lärm fallen). 
 
Die nach § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauNVO gebotene Gliederung der Industrie- und Gewerbege-
biete richtet sich in der Regel nach den örtlichen Gegebenheiten und den Nutzungsabsichten. 
Dabei ist zu beachten, dass das Gebiet schalltechnisch möglichst wenig eingeschränkt, d.h. 
eine maximale Ausschöpfung der Geräuschemission bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
in der Umgebung angestrebt wird. Durch eine optimierte Gliederung (die weniger störende 
Betriebe näher an schutzbedürftige Nutzungen heranrücken lässt und Betrieben mit ungünsti-
gerem Geräuschemissionsverhalten entferntere Lagen zuweist) kann erreicht werden, dass 
die gesamte dem Industrie- bzw. Gewerbegebiet zur Verfügung stehende Schallleistung  
maximiert wird. Die Gliederung kann sich nach geltender Rechtsprechung auch auf das Ver-
hältnis von Industrie-/Gewerbegebieten unterschiedlicher Bebauungspläne einer Gemeinde 
zueinander beziehen. 
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Die DIN 45691 beschreibt ein rechnerisches Bemessungsverfahren als fachliche Grundlage 
zur Geräuschkontingentierung in Bebauungsplänen. Nach DIN 45691 sind für Teilflächen der 
Gewerbe- bzw. Industriegebiete Emissionskontingente LEK zu ermitteln, die durch Schallaus-
breitungsberechnungen mit Immissionskontingenten LIK verknüpft werden. Die Differenz ∆L 
zwischen LEK und LIK wird bestimmt durch die Größe der Teilfläche und den Abstand zwischen 
der Teilfläche und dem Immissionsort. Für Richtungssektoren oder einzelne Immissionsorte, 
die im Bebauungsplan darzustellen sind, können nach DIN 45691 unterschiedliche Emissions-
kontingente festgesetzt werden. 
 
Im Gegensatz zu den vor Erscheinen der DIN 45691 üblichen „realen“ Schallausbreitungsbe-
rechnungen bei der Ermittlung von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungs-
pegeln (IFSP) mit dem Raumwinkelmaß einer Halbkugel sowie mit Berücksichtigung von Bo-
den- und Luftdämpfungen gemäß DIN ISO 9613-2 erfolgt die Schallausbreitungsberechnung 
nach dem neuen Regelwerk unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Aus-
breitungsdämpfung mit dem Raumwinkelmaß einer Vollkugel (also ohne Berücksichtigung des 
Bodens als Reflexionsfläche). Luft- und Bodendämpfungen sowie Abschirmungen und Refle-
xionen im Schallausbreitungsweg fließen nicht mit ein. Emissions- und Immissionshöhen  
haben damit keinen Einfluss auf die Schallausbreitungsberechnungen.  
 
Die Kontingentierungsberechnungen nach DIN 45691 ergeben an Immissionsorten in größe-
ren Entfernungen höhere bzw. an Immissionsorten in der Nähe der Emissionsflächen niedri-
gere Immissionspegel als das „alte“ Berechnungsverfahren. Umgekehrt bedeutet dies, dass 
zur Erreichung eines bestimmten Immissionswertes die Kontingentierungsberechnungen nach 
DIN 45691 an Immissionsorten in größeren Entfernungen niedrigere bzw. an Immissionsorten 
in der Nähe höhere Emissionswerte als das „alte“ Berechnungsverfahren ergeben. Letztlich 
spielt es keine Rolle, welche Kontingentierungsberechnungen zur Sicherstellung definierter 
Immissionswerte angewendet werden, sofern bei der späteren Ermittlung von Immissionswer-
ten für die einzelnen Betriebsflächen auf das gleiche – im Bebauungsplan festzusetzende – 
Berechnungsverfahren zurückgegriffen wird. 
 
Betriebe und Anlagen erfüllen die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
wenn die nach TA Lärm ermittelten Beurteilungspegel die Immissionskontingente nicht über-
schreiten, die sich auf der Grundlage der festgesetzten Emissionswerte mit dem Berechnungs-
verfahren der Kontingentierung ergeben.  
 
Nach DIN 45691 erfüllt ein Vorhaben auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes, wenn die Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte an den maßgebli-
chen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreiten. 
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Die Emissionskontingente haben keine unmittelbare schalltechnische Bedeutung für die zu 
installierenden realen Schallquellen eines Betriebes. Die im Einzelfall physikalisch realisierba-
ren Schallleistungen können größer sein als die im Bebauungsplan festgesetzten Emissions-
kontingente. 
 
Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel kommen auch die realen Schallausbreitungsparame-
ter zur Anwendung, alle abschirmenden Hindernisse (betriebseigene und -fremde Gebäude, 
Lärmschutzwände, topographische Gegebenheiten etc.) im Schallausbreitungsweg werden 
berücksichtigt und die Beurteilungskriterien der TA Lärm (Einwirkzeiten, Ton- und Impulshal-
tigkeit) sind anzuwenden. 
 

Zur groben Abschätzung der Zulässigkeit einer Betriebsansiedlung bzw. der Notwendigkeit 
von Schallschutzmaßnahmen können im Rahmen einer überschlägigen Betrachtung die prog-
nostizierten und auf die Betriebsfläche sowie die Beurteilungskriterien der TA Lärm bezogenen 
Gesamt - Schallleistungen mit den im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingenten 
verglichen werden. 
 
Bei einer Kontingentierung großflächiger Gewerbegebiete, bei der ggf. zusätzlich Vorbelastun-
gen zu berücksichtigen sind, werden die Immissionsrichtwerte dann ausgeschöpft, wenn alle 
Teilflächen ihre jeweiligen Kontingente in vollem Umfang in Anspruch nehmen. Im Regelfall ist 
diese Gleichzeitigkeit – insbesondere in der Nacht, in der betriebsbezogen die jeweils ungüns-
tigste Nachtstunde maßgebend ist – aber nicht gegeben, sodass die Geräuschkontingentie-
rung in der Summe eher zu realen Immissionswerten führt, die unterhalb der Immissionsricht-
werte liegen. 
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4.2.2 Anhaltswerte für flächenbezogene Schallleistungspegel 
 
Die über die Gliederung der Gewerbe-/Industriegebiete bewirkten Nutzungseinschränkungen 
bzw. das Ausmaß der im Einzelfall konkret durchzuführenden Schallschutzmaßnahmen sind 
umso größer, je weiter die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente folgende 
Anhaltswerte der DIN 18005-1 unterschreiten: 
 
Tabelle 2:  Anhaltswerte der DIN 18005-1 für uneingeschränkte Gebiete  
 

Gebietsart Flächenbezogene Schallleistungspegel 

Industriegebiete (GI) 65 dB(A)/m2 am Tag und in der Nacht 

Gewerbegebiete (GE) 60 dB(A)/m2 am Tag und in der Nacht 

 
Anmerkung: Diese Werte beziehen sich auf „reale“ Schallausbreitungsberechnungen mit dem Raumwinkelmaß 
einer Halbkugel sowie mit Berücksichtigung von Boden- und Luftdämpfungen gemäß DIN ISO 9613-2. 

 
Bei dieser hinsichtlich der Tages- und Nachtzeit undifferenzierten Beschreibung des Emissi-
onsverhaltens uneingeschränkter Gewerbegebiete wird nicht berücksichtigt, dass die für die 
Genehmigung und beim Betrieb von Anlagen zulässigen Lärmeinwirkungen, welche durch die  
Immissionsrichtwerte der TA Lärm begrenzt werden, nachts ein um 15 dB(A) höheres Schutz-
niveau aufweisen.  
 
Da dies auch für schutzbedürftige Nutzungen wie betriebsbezogene Wohnungen innerhalb 
von Gewerbegebieten (soweit sie allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind und nicht 
durch explizite Festsetzungen in einem Bebauungsplan ausgeschlossen sind) gilt, kann in der 
Regel bei einer vollständigen Ausnutzung des Emissionspotenzials von einem zur Tages- und 
Nachtzeit unterschiedlichen (zulässigen) Emissionsverhalten von Betrieben ausgegangen 
werden. Nach fachlicher Einschätzung kann es daher als sachgerecht angesehen werden, in 
Ergänzung der DIN 18005-1 nachts von einem niedrigeren flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel für Gewerbegebiete auszugehen. 
 
In [17] wird diesbezüglich ausgeführt, dass man in uneingeschränkten Gewerbegebieten 
nachts von 47,5 – 52,5 dB(A)/m2 bzw. in eingeschränkten Gewerbegebieten von 42,5 – 47,5 
dB(A)/m2 ausgehen könne mit für die Tagzeit um 15 dB(A)/m2 höheren Werten. 
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4.3 Immissionsorte 
 
Bei der Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen bzw. der Geräuschkontingentierung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 werden die Immissionsorte IO 1 und IO 2 gemäß Anlage 5 berück-
sichtigt. 
 
Bei IO 1 handelt es sich um ein einzelnes Wohnhaus auf dem Grundstück Bundesstraße 1. 
Es ist gängige Genehmigungspraxis, in Außenbereichen die mit Misch- und Dorfgebieten 
(MI/MD) verknüpfte Schutzbedürftigkeit und den Immissionsrichtwerten der TA Lärm von  
60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht zugrunde zu legen.  
 
Der Immissionsort IO 2 liegt am nordöstlichen Rand des Allgemeinen Wohngebietes (WA) am 
Hans-Koch-Ring im Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Lupus-
Park“ der Stadt Schwarzenbek. Hier gelten die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) am Tag und 
40 dB(A) in der Nacht. 
 
Weiterhin wird auf die Planung für ein Wohngebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 59 „Dreiangel“ der Stadt Schwarzenbek nördlich der B 207 zwischen dem Regenrückhal-
tebecken an der Kreisverkehrsanlage Ortsumgehung / B 207 und dem ringförmig angelegten 
Wohngebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 „Strangen Kamp“ eingegangen. 
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4.4 Vorbelastungen 
 
Südlich des Allgemeinen Wohngebietes im Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 55 „Lupus-Park“ weisen die Ursprungsfassung und diverse Änderungen des Be-
bauungsplanes Nr. 55 Sondergebiete Einzelhandel und eingeschränkte Gewerbegebiete aus 
mit Festsetzung von lärmemissionsbegrenzenden flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
auf der Grundlage diverser Schallgutachten des Ingenieurbüros Goritzka. Im Schallgutachten 
aus dem Jahr 2006 zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 (Umwandlung des nördli-
chen Bereiches am Hans-Koch-Ring von ursprünglich Mischgebiet in Allgemeines Wohnge-
biet) wurde festgestellt, dass auf der Grundlage der Emissionsbegrenzungen eine schalltech-
nisch konfliktfreie Nachbarschaft zwischen den Gewerbeansiedlungen und dem Wohngebiet 
gewährleistet ist. Insbesondere für den nordöstlichen Rand des Wohngebietes wurde ermittelt, 
dass die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht ausgeschöpft 
werden. 
 
Letzteres bezieht sich auf die (den Gewerbenutzungen des Bebauungsplanes Nr. 55 zuge-
wandten) südöstlichen Gebäudeseiten der Hausreihe unmittelbar am Hans-Koch-Ring. Diese 
sind vom geplanten Gewerbegebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 der Ge-
meinde Grabau, das im Nordosten des Wohngebietes liegt, abgewandt. Die dem geplanten 
Gewerbegebiet zugewandten nordöstlichen und nordwestlichen Gebäudeseiten der Wohn-
häuser sind dagegen von den Gewerbenutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 55 abgewandt. Eine vollständige Überlagerung der Gewerbelärmimmissionen aus Rich-
tung Süden und Nordosten ist nicht möglich, sondern nur mit Abschirmungsabschlägen. Diese 
werden auf der sicheren Seite liegend mit einem Minimalabschlag von 3 dB(A) in Ansatz ge-
bracht. Dies bedeutet, dass am östlichen Rand des Wohngebietes (mit dem stellvertretenden 
Immissionsort IO 2) an den dem geplanten Gewerbegebiet zugewandten Gebäudeseiten von 
Vorbelastungen in Höhe von maximal 52 dB(A) am Tag und 37 dB(A) in der Nacht ausgegan-
gen wird und die gleichen Richtwertanteile somit den Zusatzlärmimmissionen durch die Ge-
werbenutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Grabau zur 
Verfügung stehen.2) 

 
 
2) An den Südostseiten der Hausreihe unmittelbar am Hans-Koch-Ring mit Richtwertausschöpfung durch die Vor-

belastung liegen die Zusatzlärmimmissionen um mindestens 3 dB(A) unter den Richtwertkontingenten für das 
geplante Gewerbegebiet bzw. mit < 49 dB(A) am Tag und < 34 dB(A) in der Nacht um mindestens 6 dB(A) unter 
den Immissionsrichtwerten. In Anlehnung an die Relevanzschwellenregelung der TA Lärm löst die Aufsummie-
rung der Vor- und Zusatzlärmbelastungen keine Konflikte aus. Da außerdem zwischen den äußeren Häusern 
der Grundstücksreihe am nordöstlichen Rand des Wohngebietes keine Entfernungskorrekturen im Hinblick auf 
die Abstände zu den Gewerbe-/Sondergebieten im Bebauungsplan Nr. 55 der Stadt Schwarzenbek bzw. dem 
geplanten Gewerbegebiet im Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Grabau berücksichtigt werden, liegt diese 
Vorgehensweise auf der sicheren Seite und beinhaltet Sicherheitspuffer. 
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Südlich des Bebauungsplanes Nr. 55 der Stadt Schwarzenbek schließen sich weitere Ge-
werbe- und Industriegebiete im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 52, Nr. 53 und  
Nr. 58 an, die abstandsbedingt nicht vorbelastungsrelevant sind. Dies gilt ebenfalls für das im 
Norden des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Grabau gelegene Gewerbegebiet Lanken 
sowie die im Westen gelegene (in den Anlagen 1 und 2 erkennbare) Biogasanlage mit Abstän-
den von jeweils ca. 700 m zu IO 1 und zu IO 2.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Bei einem Abstand von 700 m ergibt die geometrische Ausbreitungsdämpfung, die Bodendämpfung und die 

Luftdämpfung einen Gesamtminderungsbetrag von > 70 dB(A). Die Gesamt-Schallleistung von Biogasanlagen 
mit dem Blockheizkraftwerk und der Beschickungsanlage der Fermenter als Hauptlärmverursacher liegt bereits 
bei Standardausführungen nach Erfahrungen des Unterzeichners nicht über 100 dB(A), sodass überschlägig 
von Immissionspegeln von < 30 dB(A) ausgegangen werden kann (die um > 10 dB(A) unter den Nacht-Immis-
sionsrichtwerten von 45 dB(A) an IO 1 bzw. 40 dB(A) an IO 2 liegen). Bei einer Ortsbegehung des Unterzeich-
ners am 20.09.2018 (mit im Nahbereich festgestellten Betrieb des Blockheizkraftwerkes und der Beschickungs- 
anlage des Fermenters, die im Übrigen nach Süden durch die Rundbehälter abgeschirmt werden) wurden im 
weiteren Umfeld keine Geräuschauffälligkeiten durch die Biogasanlage festgestellt. Es handelt sich hierbei zwar 
um eine stichprobenhafte Beurteilung, gleichwohl besteht nach fachlicher Einschätzung angesichts der großen 
Abstände zu IO 1 und IO 2 mit den o.a. Schallminderungen keine Immissionsrelevanz bzw. Notwendigkeit für 
Vorbelastungsabzüge durch die Biogasanlage. 



 

Seite 17 von 39 Textseiten des Gutachtens Nr. 18-09-4 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des  
Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Grabau für ein Gewerbegebiet an der Bundesstraße B 207 

 

4.5 Kontingentierungsberechnungen 
 
Um festzustellen, ob im Sinne der Ausführungen im ersten Absatz auf Seite 10 eine Notwen-
digkeit für Begrenzungen der zulässigen Emissionen durch Festsetzung von Geräuschkontin-
genten (mit entsprechender Beschränkung der gewerblichen Nutzung bzw. erhöhten Anforde-
rungen bezüglich Schallschutzmaßnahmen) besteht, werden die im Entwurf des Bebauungs- 
planes Nr. 4 grau hinterlegten GE - Teilgebiete (die in der Anlage 5 rot schraffiert sind) am Tag 
und in der Nacht mit einem immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel 
(IFSP) von 60 dB(A)/m2 belegt. Dieser Wert ist gemäß DIN 18005-1 ein Maß für uneinge-
schränkte Gewerbenutzungen. Die Schallausbreitungsberechnungen DIN ISO 9613-2 [9] mit 
einer Emissionshöhe von 1 m, dem Raumwinkelmaß einer Halbkugel, mit Bodendämpfung 
sowie mit Luftdämpfung sind für die Immissionsorte IO 1 und IO 2 als Anlage 7 beigefügt.  
 
Am Tag liegt der Gesamt-Immissionspegel des geplanten Gewerbegebietes an IO 1 mit  
49 dB(A) um 11 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert von 60 dB(A) und an IO 2 mit 48 dB(A) 
um 4 dB(A) unter dem vorbelastungsbedingten Richtwertkontingent von 52 dB(A).  
 
Zur Ausschöpfung des Richtwertes an IO 1 dürfte der flächenbezogene Schallleistungspegel 
aller GE - Teilgebiete des Bebauungsplanes Nr. 4 für die nordöstliche Schallausbreitungsrich-
tung 71 dB(A)/m2 betragen. Dieser IFSP liegt deutlich über dem Anhaltswert der DIN 18005-1 
sowie den Angaben in [17] für uneingeschränkte gewerbliche Nutzungen. Festsetzungen zur 
Geräuschemissionsbegrenzung sind somit bezüglich IO 1 für die Tagzeit nicht erforderlich.  
 
Zur Ausschöpfung des Richtwertkontingentes an IO 2 dürfte der flächenbezogene Schallleis-
tungspegel aller GE - Teilgebiete des Bebauungsplanes Nr. 4 für die südwestliche Schallaus-
breitungsrichtung 64 dB(A)/m2 betragen. Dieser IFSP liegt zwar auch über dem Anhaltswert 
der DIN 18005-1, aber im Bereich der in [17] angegebenen oberen Schwelle für uneinge-
schränkte gewerbliche Nutzungen. Auf der sicheren Seite liegend wird empfohlen, bezüglich 
IO 2 für alle GE - Teilgebiete durchgängig ein resultierendes (nach DIN 45691 berechnetes) 
Geräuschemissionskontingent von LEK,Tag = 62 dB(A)/m2 festzusetzen.4) Damit wird gemäß den 
als Anlagen 10 - 12 beigefügten Berechnungsergebnissen sichergestellt, dass an IO 2 das 
Immissionsrichtwertkontingent von 52 dB(A) nicht überschritten wird. 
 
 
 
 
4) Der Unterschied von 2 dB(A)/m2 zwischen IFSP und LEK bei identischem Immissionswert an IO 2 von 52 dB(A) 

liegt in den unterschiedlichen Berechnungsverfahren begründet (siehe auch Ausführungen im dritten Absatz 
auf Seite 11). 
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In der Nacht liegen die mit 60 dB(A)/m2 berechneten Gesamt-Immissionspegel des geplanten 
Gewerbegebietes an IO 1 um 4 dB(A) über dem Immissionsrichtwert von 45 dB(A) bzw. an  
IO 2 um 11 dB(A) über dem vorbelastungsbedingten Richtwertkontingent von 37 dB(A).  
Geräuschemissionskontingentierungen des geplanten Gewerbegebietes sind somit für beide 
Immissionsrichtungen erforderlich, aber mit unterschiedlicher Ausprägung. Diesbezüglich wer-
den getrennte Kontingentierungsberechnungen für die Immissionsrichtungssektoren Nord-
westen bis Nordosten mit dem maßgebenden Immissionsort IO 1 bzw. Südwesten bis Süd-
osten mit dem maßgebenden Immissionsort IO 2 auf der Grundlage der DIN 45691 vorgenom-
men (mit dem Raumwinkelmaß einer Vollkugel, ohne Bodendämpfung, ohne Luftdämpfung). 
In schrittweisen Annäherungsverfahren werden dabei schalltechnisch optimierte Lösungen 
aufgezeigt mit Gliederung des Bebauungsplanes Nr. 4 entsprechend den im vorliegenden Ent-
wurf gekennzeichneten Teilgebieten GE 1 - GE 6. 
 
Für IO 1 ergeben sich die in der Anlage 9 angegebenen Emissionskontingente von LEK,Nacht = 
52 dB(A)/m2 für GE 3, LEK,Nacht = 55 dB(A)/m2 für GE 5 und LEK,Nacht = 56 dB(A)/m2 für alle 
übrigen Teilgebiete GE 1, GE 2, GE 4a, GE 4b und GE 6 mit einem resultierenden Gesamt-
Immissionspegel des geplanten Gewerbegebietes von 45 dB(A) auf Höhe des Immissions-
richtwertes von 45 dB(A). 
 
Für den Immissionsrichtungssektor Südwesten bis Südosten mit dem maßgebenden Immissi-
onsort IO 2 ist eine stärkere Begrenzung der zulässigen Geräuschemissionen bzw. ein erhöh-
tes Maß an betrieblichen Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Hierfür werden die in den An-
lagen 10 - 12 dargestellten Varianten vorgeschlagen. Ausgehend von unterschiedlich starken 
Emissionsbegrenzungen der dem Wohngebiet nächstgelegenen Teilfläche GE 1 ergeben sich 
für die übrigen Teilgebiete bei Ausschöpfung des Richtwertkontingentes an IO 2 von 37 dB(A) 
folgende resultierenden Emissionswerte: 
 
Variante 1 (Anlage 10) 
 
GE 1 mit LEK,Nacht = 45 dB(A)/m2 → GE 2, GE 4a, GE 4b mit LEK,Nacht = 48 dB(A)/m2 
     → GE 3, GE 5, GE 6 mit LEK,Nacht = 51 dB(A)/m2 
 
Variante 2 (Anlage 11) 
 
GE 1 mit LEK,Nacht = 40 dB(A)/m2 → GE 2, GE 4a, GE 4b mit LEK,Nacht = 50 dB(A)/m2 
     → GE 3, GE 5, GE 6 mit LEK,Nacht = 52 dB(A)/m2 
 
Variante 3 (Anlage 12) 
 
GE 1 mit LEK,Nacht = 0 dB(A)/m2 → GE 2, GE 4a, GE 4b mit LEK,Nacht = 50 dB(A)/m2 
     → GE 3, GE 5 mit LEK,Nacht = 53 dB(A)/m2 
     → GE 6 mit LEK,Nacht = 54 dB(A)/m2. 
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Welche Kontingentierungsvariante gewählt wird, hängt von der beabsichtigten Gliederung des 
Gewerbegebietes ab. Eine weniger starke Differenzierung wird mit der Variante 1, die stärkste 
Differenzierung mit der Variante 3 erreicht (wobei dann nächtliche Nutzungen im Teilgebiet 
GE 1 bis zur Irrelevanzschwelle von 15 dB(A) unter Immissionsrichtwert bzw. 25 dB(A) an  
IO 2 begrenzt sind) zugunsten der größtmöglichen Nutzungspotentiale in den übrigen GE - 
Gebieten. 
 
Die unterschiedlichen Kontingentierungen für die Immissionsrichtungssektoren Nordwesten 
bis Nordosten und Südwesten bis Südosten können sich die zukünftigen Betriebe zunutze 
machen, indem sie z.B. lautere Anlagen bzw. Betriebsvorgänge zum Wohngebiet hin durch 
Gebäude abschirmen. 
 
Ergänzende Berechnungen zu der Planung für ein Wohngebiet im Geltungsbereich des  
Bebauungsplanes Nr. 59 „Dreiangel“ der Stadt Schwarzenbek nördlich der B 207 zwischen 
dem Regenrückhaltebecken am Kreisverkehr Ortsumgehung / B 207 und dem ringförmig an-
gelegten Wohngebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 „Strangen Kamp“ wei-
sen nach, dass sich hier mit den an IO 2 ausgerichteten Emissionskontingenten um mindes-
tens 2 dB(A) geringere Gesamt-Immissionspegel des geplanten Gewerbegebietes ergeben. 
Die bestehenden und geplanten Wohngebiete in Schwarzenbek nördlich der B 207 lösen somit 
gegenüber dem Wohngebiet südlich der B 207 im Geltungsbereich der 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 55 keine ungünstigeren Beurteilungssituationen aus. Sie sollten jedoch bei 
der Festsetzung der Emissionskontingente durch entsprechende Aufweitung des Immissions-
richtungssektors für IO 2 (Südwesten bis Südosten) einbezogen werden. 
 
Mit der Begrenzung der Zusatzlärmimmissionen durch das geplante Gewerbegebiet ergeben 
sich weder an IO 1 und IO 2 noch in sonstigen schutzbedürftigen Gebieten Konflikte bezüglich 
Gesamtlärmbetrachtungen von Verkehr und Gewerbe mit den in der Rechtsprechung veran-
kerten Schwellenwerten von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht in Wohngebieten 
bzw. 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht in Mischgebieten und ähnlichen Gebieten. 
Die Zusatzlärmimmissionen durch das geplante Gewerbegebiet tragen nur marginal zu den 
Gesamtlärmimmissionen mit den überwiegend pegelbestimmenden Verkehrsgeräuschen bei. 
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4.6 Festsetzungsvorschlag 
 
Auf der Grundlage der Ausführungen im Kapitel 4.5 werden für die vorgeschlagenen Kontin-
gentierungen entsprechende Festsetzungen für den Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde  
Grabau wie folgt empfohlen (Rechtsgrundlage § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauNVO): 
 
Zum Gewerbelärm-Immissionsschutz in der Umgebung wird der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Grabau bezüglich der maximal zulässigen Schallemissionen 
gegliedert. Folgende Geräuschemissionskontingente LEK gemäß DIN 45691:2006-12 werden 
für die in der Planzeichnung grau hinterlegten GE - Teilgebiete inner- und außerhalb der Bau-
grenzen festgesetzt:  
 
Immissionsrichtungssektor Nordwesten bis Nordosten (mit dem Wohnhaus auf dem Grund-
stück Bundesstraße 1 als maßgebender Immissionsort) 
 
GE 1  LEK,Nacht = 56 dB(A)/qm  
GE 2  LEK,Nacht = 56 dB(A)/qm  
GE 3  LEK,Nacht = 52 dB(A)/qm  
GE 4a  LEK,Nacht = 56 dB(A)/qm  
GE 4b  LEK,Nacht = 56 dB(A)/qm  
GE 5  LEK,Nacht = 55 dB(A)/qm  
GE 6  LEK,Nacht = 56 dB(A)/qm  
 
Immissionsrichtungssektor Südwesten bis Südosten (mit dem nächstgelegenen Wohnhaus 
am nordöstlichen Rand des Wohngebietes im Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 55 der Stadt Schwarzenbek als maßgebender Immissionsort) 
 
GE 1 - GE 6 LEK,Tag = 62 dB(A)/qm 
 
  [Variante 1]            [Variante 2]                           [Variante 3] 
GE 1  LEK,Nacht = 45 dB(A)/qm         LEK,Nacht = 40 dB(A)/qm        LEK,Nacht =   0 dB(A)/qm 
GE 2  LEK,Nacht = 48 dB(A)/qm         LEK,Nacht = 50 dB(A)/qm        LEK,Nacht = 50 dB(A)/qm 
GE 3  LEK,Nacht = 51 dB(A)/qm         LEK,Nacht = 52 dB(A)/qm        LEK,Nacht = 53 dB(A)/qm 
GE 4a  LEK,Nacht = 48 dB(A)/qm         LEK,Nacht = 50 dB(A)/qm        LEK,Nacht = 50 dB(A)/qm 
GE 4b  LEK,Nacht = 48 dB(A)/qm         LEK,Nacht = 50 dB(A)/qm        LEK,Nacht = 50 dB(A)/qm 
GE 5  LEK,Nacht = 51 dB(A)/qm         LEK,Nacht = 52 dB(A)/qm        LEK,Nacht = 53 dB(A)/qm 
GE 6  LEK,Nacht = 51 dB(A)/qm         LEK,Nacht = 52 dB(A)/qm        LEK,Nacht = 54 dB(A)/qm 
 
[Anmerkung: Welche Kontingentierungsvariante gewählt wird, hängt von der beabsichtigten Gliederung des Ge-
werbegebietes ab. Eine weniger starke Differenzierung wird mit der Variante 1, die stärkste Differenzierung mit der 
Variante 3 erreicht zugunsten der größtmöglichen Nutzungspotentiale in den übrigen GE - Gebieten.] 
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Der Tag bezieht sich auf den Zeitraum 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und die Nacht auf den Zeitraum 
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 
 
Der rechnerische Zusammenhang zwischen den festgesetzten LEK,Nacht und den Immissions- 
kontingenten an den maßgeblichen Immissionsorten ergibt sich aus der Größe der in Anspruch 
genommenen Fläche durch Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN 45691:2006-12. 
 
Betriebe und Anlagen erfüllen die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
wenn die nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) berechneten 
Beurteilungspegel der vom Vorhaben ausgehenden Geräusche die sich für das Betriebsgrund-
stück ergebenden Immissionskontingente nicht überschreiten. Ein Vorhaben erfüllt auch dann 
die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel die 
Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unter-
schreitet. Zusatz nur für Variante 3 der Immissionsrichtung Südwesten bis Südosten: Dies gilt auch dann, 
wenn das Emissionskontingent 0 dB(A)/qm beträgt. 
 
Weitergehende Anforderungen hinsichtlich des Gewerbelärm-Immissionsschutzes innerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 4 bleiben von der Geräuschkontingentierung 
unberührt und sind ggf. im Einzelfall zu prüfen. 
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5 Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes 
 
5.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
5.1.1 Lärmbelastungen 
 
Zur Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen sind in der städtebaulichen Planung folgende 
schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 [6] heranzuziehen: 
 
Tabelle 3:  Schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 

 

 
Tag 

06:00 – 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 – 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Dorf-, Mischgebiete (MD, MI) 60 50 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 45 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 

 
Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientie-
rungswerte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden 
Ziele des Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte 
ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-
den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu er-
füllen.  
 
Sofern sich die Orientierungswerte nicht bzw. nicht mit vertretbaren Mitteln sicherstellen las-
sen, können im Rahmen des Abwägungsprozesses auch Immissionswerte oberhalb der  
Orientierungswerte als Zielwerte für die städtebauliche Planung angenommen werden. Bei der 
Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Bewertung von Verkehrslärm zur Konkretisie-
rung des Abwägungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV) [3] zu nennen. Die 16. BImSchV gilt für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfs-
weise zur Beurteilung von städtebaulichen Planungssituationen an bestehenden Verkehrswe-
gen herangezogen werden. Die in der Tabelle 6 auf der folgenden Seite zusammengefassten 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen um > 4 dB(A) über den Orientierungswerten 
des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1. 
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Tabelle 4:  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

Misch- und Dorfgebiete (MI, MD) 64 54 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA) 59 49 

 
Die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG stößt häufig auf Grenzen, 
so dass es nicht möglich ist, allein durch Wahrung von Abständen zu vorhandenen Verkehrs-
wegen schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Gründe hierfür können der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB, städtebauliche Gründe und legitime 
Interessen einer Gemeinde zur Verwertung von Grundstücken sein.  
 
Wenn in derartigen Fällen das Einhalten größerer Abstände ausscheidet, ist durch geeignete 
bauliche und technische Vorkehrungen im Sinne von § 9 (1) Nr. 24 BauGB dafür zu sorgen, 
dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse entstehen.  
 
An erster Stelle von möglichen Maßnahmen steht der aktive Schallschutz durch Errichtung 
von abschirmenden Lärmschutzwänden oder -wällen. Nur hinreichend gewichtige städtebau-
liche Belange oder ein Missverhältnis zwischen den Kosten für Schutzmaßnahmen und der 
mit ihnen zu erreichenden Abschirmungswirkung können es rechtfertigen, von Vorkehrungen 
des aktiven Schallschutzes abzusehen.  
 
Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind und im Rah-
men der Abwägung mit plausibler Begründung unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren 
von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, ist ein Aus-
gleich durch schalltechnisch günstige Gebäudeanordnungen und Grundrissgestaltungen so-
wie schalldämmende Maßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen vorzuse-
hen. Die planungsrechtliche Absicherung erfolgt dabei durch Kennzeichnung auf der Grund-
lage von § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB. Danach sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet 
werden, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
(wie z.B. passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden gegenüber Lärmimmissionen) erfor-
derlich sind. 
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Dabei kommt es nur auf solche Vorkehrungen an, die über das übliche Maß hinausgehen, da 
andernfalls alle Baugebiete gekennzeichnet werden müssten. Es muss sich um „besondere“ 
Vorkehrungen handeln. Welche baulichen Vorkehrungen erforderlich sind, richtet sich nach 
den für die Vollzugsebene maßgebenden Bestimmungen z.B. des Bauordnungsrechts. Die 
äußeren Einwirkungen müssen für Anordnungen bzw. Maßnahmen auf der Vollzugsebene re-
levant sein. Aus diesem Grunde ist die Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 
nur dort geboten, wo sich die Rechtspflicht zur Vornahme der baulichen Vorkehrungen aus 
anderen Rechtsvorschriften ergibt. Bezüglich passiver Schallschutzmaßnahmen gegenüber 
Lärmimmissionen enthält die bauaufsichtlich als Technische Baubestimmung eingeführte  
DIN 4109 entsprechende Anforderungen. Auf die entsprechenden Bemessungsgrundlagen 
zum passiven Schallschutz wird im Kapitel 5.1.2 eingegangen. 
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5.1.2 Passiver Schallschutz  
 
Die bauaufsichtlich eingeführten Normen DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109 (Ausgabe  
November 1989) [11, 12] zum Schallschutz im Hochbau enthalten u.a. die baurechtlichen An-
forderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen zum Schutz vor Außenlärm.  
 
Im Jahr 2016 wurden diese Normen zurückgezogen und neue Fassungen veröffentlicht, die 
wiederum im Januar 2018 durch die nunmehr geltenden Ausgaben DIN 4109-1 „Schallschutz 
im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ [13] und DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau, 
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ [14] ersetzt wurden. Im bau-
aufsichtlichen Regelungsrahmen ist die DIN 4109 (1989) zunächst weiterhin als Technische 
Baubestimmung gültig. Es ist aber damit zu rechnen, dass die DIN 4109 (2018) stattdessen 
als neues Regelwerk bauaufsichtlich eingeführt wird. Nach fachlicher Einschätzung des Un-
terzeichners macht es Sinn, im Rahmen der zukunftsorientierten Bauleitplanung im Vorgriff 
darauf auch jetzt schon die neue DIN 4109 für Festsetzungen zum passiven Schallschutz an-
zuwenden. 
 
Im Hinblick auf die Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außenlärm besteht ein  
wesentlicher Unterschied zwischen den verschiedenen Fassungen der DIN 4109 darin, dass 
in der DIN 4109 (1989) Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in 5 dB 
- Stufen in Abhängigkeit der maßgeblichen Außenlärmpegel und der damit verknüpften Lärm-
pegelbereiche definiert werden. Nach DIN 4109 (2018) sind die erforderlichen Schalldämmun-
gen der Außenbauteile nicht mehr in 5 dB-Stufen, sondern für die jeweiligen Außenlärmbelas-
tungen dezibelgenau wie folgt zu berechnen (Auszug aus DIN 4109-1:2018-01): 
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Mindestens einzuhalten sind nach DIN 4109-1:2018-01 R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in 
Krankenanstalten und Sanatorien sowie R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.  
 
Ein weiterer Unterschied ergibt sich daraus, dass die DIN 4109 (1989) die Bemessung der 
Schalldämmungen der Außenbauteile ausschließlich auf den Tagzeitraum abstellt (was insbe-
sondere in Fällen, in denen die nächtlichen Lärmimmissionen um deutlich weniger als 10 dB(A) 
unter den Tagwerten liegen, in Fachkreisen auch bisher schon als fragwürdig und nicht mehr 
den anerkannten Regeln der Technik entsprechend angesehen wurde), während die DIN 4109 
(2018) diesbezüglich zwischen Tag und Nacht differenziert.  
 
Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist nach ergänzender Regelung der  
DIN 4109 (2018) der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Berechnung des gesamten  
bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes R’w,ges wie folgt anzusetzen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies impliziert wie in den früheren Fassungen der DIN 4109, dass z.B. der Lärmpegelbereich 
III die maßgeblichen Außenlärmpegel von 61 dB(A) bis 65 dB(A) bzw. der Lärmpegelbereich 
IV die maßgeblichen Außenlärmpegel von 66 dB(A) bis 70 dB(A) umfasst. Da innerhalb der  
5 dB - Spannen diejenige erforderliche Schalldämmung R’w,ges, die für den höchsten Wert des 
maßgeblichen Außenlärmpegels gilt, anzuwenden ist, liegt diese Bemessung auf der sicheren 
Seite, kann gegenüber der dezibelgenauen Berechnung aber auch zu Überdimensionierungen 
führen. 
 
 

 



 

Seite 27 von 39 Textseiten des Gutachtens Nr. 18-09-4 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des  
Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Grabau für ein Gewerbegebiet an der Bundesstraße B 207 

 

Bei der als Angebotsplanung anzusehenden Aufstellung von Bebauungsplänen würde eine 
dezibelgenaue Bemessung des passiven Schallschutzes zu einer Überfrachtung führen. Der 
Bebauungsplan wäre damit überfordert, die für konkrete Einzelbauvorhaben geltende  
DIN 4109 (2018) mit Differenzierung der Lärmbelastungen der einzelnen Gebäudeseiten und 
Geschosse durch Festsetzungen exakt abzubilden.  
 
Hierfür steht das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren zur Verfügung. Zur Verdeutli-
chung der Lärmbelastungen und des daraus resultierenden passiven Schallschutzes in orien-
tierender Form bietet sich nach fachlicher Auffassung unter Bezugnahme auf die Tabelle 7 der 
DIN 4109 (2018) weiterhin die auf der sicheren Seite liegende Festsetzung der Lärmpegelbe-
reiche mit Stufen der erforderlichen Schalldämm-Maße von 5 dB an. Mittels einer Ausstiegs-
klausel kann ergänzend die Möglichkeit geschaffen werden, für das konkrete Bauvorhaben 
eine exakte Bemessung des passiven Schallschutzes nach den bauaufsichtlich geltenden Re-
gelwerken vorzunehmen. 
 
Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gelten nach alter und nach 
neuer DIN 4109 unabhängig von der Festsetzung der Gebietsart. Bei Überschreitungen der 
gebietsspezifischen Immissionszielwerte dient der passive Schallschutz als Ausgleich zur Er-
reichung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. In Gebieten mit gegenüber Wohngebieten 
geringerer Schutzbedürftigkeit können auch bei Einhaltung der gebietsspezifischen Immissi-
onszielwerte Anforderungen an den baulichen Schallschutz notwendig werden.  
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungs-
pegel (06:00 - 22:00 Uhr) sowie für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 
- 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung  
(größeres Schutzbedürfnis in der Nacht). Letzteres gilt für Räume, die überwiegend zum 
Schlafen genutzt werden können. Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Beurteilungs-
zeit, die die höhere Anforderung ergibt.5) 

 
Bei Verkehrslärmimmissionen sind die Beurteilungspegel im Regelfall rechnerisch zu bestim-
men, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels 3 dB(A) zu addieren sind. Beträgt 
die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt 
sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem um  
3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).  
 
5) Bei der Dimensionierung der Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile von schutzbedürftigen Räumen, de-

ren Nutzung zum Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann, ergeben sich die Anforderungen regelmäßig 
aus den Außenlärmpegeln, die aus der nächtlichen Lärmbelastung gebildet werden. Für Räume, die bestim-
mungsgemäß nicht für den Nachtschlaf genutzt werden (z. B. Wohnzimmer, Küchen, Büroräume, Praxisräume 
und Unterrichtsräume), ergeben sich die Anforderungen regelmäßig aus den Außenlärmpegeln, die aus der 
Lärmbelastung tagsüber gebildet werden. 
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Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm beziehen sich neben 
dem meist pegelbestimmenden Verkehr auch auf gewerbliche Lärmeinwirkungen. Im Regelfall 
werden dabei die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm plus Zuschlag von  
3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärmpegel eingesetzt. 

 
Der resultierende maßgebliche Gesamt-Außenlärmpegel wird durch logarithmische Addition 
der lärmartenspezifischen Außenlärmpegel bestimmt. Im Sinne einer Vereinfachung werden 
dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen Außenlärmpegel in Kauf genommen. 
 
Das geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges gilt für die komplette  
Fassade eines Raumes, die die Gesamtheit aller Außenbauteile bezeichnet. Eine Fassade 
kann aus verschiedenen Bauteilen (Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elementen (Lüftungs-
einrichtungen, Rollladenkästen) bestehen. Der Nachweis des geforderten gesamten bewerte-
ten Bau-Schalldämm-Maßes erf. R’w,ges ist im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des 
Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der 
Flächenanteile der Außenbauteile zu führen.  
 
Im Hinblick auf Unsicherheiten ist im vereinfachten Nachweisverfahren ein Vorhaltemaß von 
2 dB in Ansatz zu bringen. Bei Anforderungen von erf. R’w,ges > 40 dB sind auch die Schall-
übertragungen über die flankierenden Bauteile zu berücksichtigen. 
 
Bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R’w,ges < 35 dB werden heutzutage im Regelfall bereits 
aus Wärmeschutzgründen eingehalten. Allenfalls bei großflächigen Verglasungen und im 
Dachgeschoss können sich über den Standard hinausgehende bauliche Anforderungen erge-
ben. Ab R’w,ges > 35 dB ist grundsätzlich von erhöhten Anforderungen auszugehen. 
 
Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln nachts über 45 dB(A) ungestörter 
Schlaf auch bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich. In der VDI 2719 
[15] ist diese Schwelle bei 50 dB(A) angesiedelt. Zur Sicherstellung eines hygienischen Luft-
wechsels können bei Nachtpegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) bzw. sollten über 50 dB(A) 
Schlafräume als Ausgleichsmaßnahme mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausge-
stattet werden. 
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5.2 Berechnungsverfahren 
 
Die DIN 18005-1 verweist zur Ermittlung von Straßenverkehrslärmimmissionen auf die  
RLS-90 [16]. Die Berechnungen erfolgen nach diesem Regelwerk in Abhängigkeit von folgen-
den Ausgangswerten: 
 
Tabelle 5:  Berechnungsparameter Straßenverkehrslärm nach RLS-90 

 

DTV 
Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen  

(Mittelwert über alle Tage eines Jahres) 

M Maßgebende stündliche Verkehrsstärken  

p Anteil Lkw > 2,8/3,5 t6) 

Vzul Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

DStrO Korrekturwert für Art der Fahrbahnoberfläche nach Tabelle 4 der RLS-90 

DStg Korrekturwert für Steigungen und Gefälle > 5 % 

 
Mit diesen Parametern werden zunächst die Emissionspegel Lm,E berechnet, die für einen Ab-
stand von 25 m zur Straßenmitte definiert sind und als Basis für die Schallausbreitungsberech-
nungen dienen.  
 

Die Schallausbreitungsberechnungen beinhalten die abstandsbedingten Pegelabnahmen, die 
Luftabsorption, die Boden- und Meteorologiedämpfung sowie Abschirmungen und Reflexio-
nen. Die berechneten Lärmimmissionen gelten bei größeren Entfernungen zur Lärmquelle für 
eine Wetterlage, die die Schallausbreitung begünstigt (Mitwind, Temperaturinversion). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Nach einer Rundverfügung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vom 

17.02.2010 sollen abweichend von der in der RLS-90 angegebenen Grenze von 2,8 t Fahrzeuge ab einem 
Gesamtgewicht von 3,5 t als Lkw angesetzt werden (vor dem Hintergrund, dass nach Untersuchungen der 
Bundesanstalt für Straßenwesen / BASt keine signifikanten Unterschiede der Ergebnisse der Verkehrslärm-
berechnungen zwischen den Tonnagegrenzen 2,8 t und 3,5 t zu erwarten sind). 
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5.3 Verkehrsaufkommen und Schallemissionen 
 
Den Verkehrslärmberechnungen liegen die in der Tabelle 6 zusammengefassten Verkehrspa-
rameter und Emissionspegel für den Prognosehorizont 2025/2030 zugrunde, die der Schall-
technischen Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren für die Ortsumgehung Schwarzen-
bek [18] entnommen wurden: 
 
Tabelle 6:  Verkehrsaufkommen und Emissionspegel Prognose 2025/2030 gemäß Planfest-

stellungsverfahren für die Ortsumgehung (OU) Schwarzenbek  

 

 
DTV 

Kfz/24h 

MTag 

Kfz/h 

MNacht 

Kfz/h 

pTag 

% 

pNacht 

% 

vzul7) 

km/h 

DStg 

dB(A) 

DStrO 

dB(A) 

Lm,E,Tag
 

dB(A) 
Lm,E,Nacht

 

dB(A) 

B 207  
nordöstlich OU 

17.0008) 1.020 187 9 9 70 0 -2 65,7 58,3 

B 207  
südwestlich OU 

11.800 708 130 6 6 70 0 -2 63,1 55,7 

OU  
südöstlich B 207 

9.800 588 108 10 10 70 
100 0 -2 

63,5 
65,5 

56,2 
58,2 

OU  
nordwestlich 207 

7.400 444 81 11 11 
70 

100 
0 -2 

62,6 
64,5 

55,2 
57,1 

Kreisel  
OU / B 207 

12.000 720 132 9 9 30 0 0 61,4 54,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Auf der Ortsumgehung südöstlich des Kreisels an der B 207 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

gemäß [18] auf einer Länge von 200 m 70 km/h, danach 100 km/h (und 80 km/h für Lkw), nordwestlich des 
Kreisels gilt 70 km/h auf einer Länge von 100 m.  

8) Nach der letzten bundesweiten Zählung im Jahr 2015 lag das Verkehrsaufkommen auf der B 207 zwischen 
Schwarzenbek und Talkau bei ca. 8.700 Kfz/24h mit Lkw-Anteilen von pTag = 7,6 % und pNacht = 11,3 % (bei 
vzul = 70 km/h und DStrO = -2 dB(A) kommt man gegenüber der Prognose für den Bau der Ortsumgehung zu 
etwa 3 dB(A) geringeren Emissionspegeln). 
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5.4 Berechnungsergebnisse und Bewertung 
 
Die flächendeckenden Berechnungen der Straßenverkehrslärmimmissionen innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Grabau mit betriebsbezogenen 
Wohnungen und Büroräumen als schutzbedürftige Nutzungen sind exemplarisch für die  
Immissionshöhe 5,6 m (1. Obergeschoss) als Anlagen 13 und 14 beigefügt. In den Lärmkarten 
sind die Beurteilungspegel farbig in Abstufungen von 5 dB(A) sowie durch graue Isophonen-
linien in Abstufungen von 1 dB(A) dargestellt.  
 
Die für Gewerbegebiete geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 
65 dB(A) am Tag (Farbumschlaglinie rot - braun in der Anlage 13) und 55 dB(A) in der Nacht 
(Farbumschlaglinie hellocker - dunkelocker in der Anlage 14), die in den Lärmkarten zusätzlich 
durch weiße Linien gekennzeichnet sind, werden partiell im straßennahen Bereich entlang der 
B 207 und der geplanten Ortsumgehung um maximal 2 dB(A) am Tag bzw. 5 dB(A) in der 
Nacht überschritten, größtenteils aber eingehalten. 
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5.5 Schallschutzmaßnahmen  
 
Die Errichtung von Lärmschutzwällen ist nach fachlicher Einschätzung im Hinblick auf die ge-
ringe Schutzbedürftigkeit von Gewerbegebieten und das damit verbundene geringe Konflikt-
potenzial bezüglich der Straßenverkehrslärmimmissionen nicht geboten. Stattdessen wird die 
Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen im Sinne der Ausführungen im Kapitel 
5.1.2 empfohlen.  
 
Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, die baurechtliche Anforderungen an die Luftschall-
dämmung von Außenbauteilen zum Schutz vor Außenlärm enthält, ist als Technische Baube-
stimmung eingeführt und somit auf der Vollzugsebene im Baugenehmigungsverfahren eine 
maßgebende Rechtsvorschrift. Derzeit gilt die Fassung aus dem Jahr 1989, die Überführung 
in die aktuelle Norm vom Januar 2018 ist zu erwarten. Nach fachlicher Einschätzung des Un-
terzeichners macht es Sinn, im Rahmen der zukunftsorientierten Bauleitplanung im Vorgriff 
darauf auch jetzt schon die neue DIN 4109 für Festsetzungen zum passiven Schallschutz an-
zuwenden. 
 
Im Kapitel 5.1.2 wurde bereits ausgeführt, dass bei der Bemessung des erforderlichen passi-
ven Schallschutzes dezibelgenaue Berechnungen geboten sind (ggf. mit Unterscheidung für 
die einzelnen Geschosse sowie mit Differenzierung nach den Lärmimmissionen am Tag und 
in der Nacht). Weiterhin sind die unterschiedlichen Lärmbelastungen der ganz bzw. teilweise 
der Straße zugewandten Gebäudeseiten zu berücksichtigen. Es liegt auf der Hand, dass Fest-
setzungen im Bebauungsplan dies nicht allgemeingültig regeln können. Hierfür steht das Bau-
genehmigungsverfahren für konkrete Einzelbauvorhaben zur Verfügung. 
 
Unter Umständen reicht es aus, im Sinne von § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB lediglich die Flächen zu 
kennzeichnen, für die über das übliche Maß hinausgehende besondere bauliche Vorkehrun-
gen erforderlich sind (mit einer Konkretisierung im Baugenehmigungsverfahren nach den zum 
Zeitpunkt des Bauvorhabens geltenden Rechtsvorschriften).  
 
Alternativ bietet sich zur Verdeutlichung der Lärmbelastungen und des daraus resultierenden 
passiven Schallschutzes in orientierender Form an, unter Bezugnahme auf die Tabelle 7 der 
DIN 4109 (2018) – wie nach der Fassung der DIN 4109 aus dem Jahr 1989 üblich –, Lärmpe-
gelbereiche mit Stufen der erforderlichen Schalldämm-Maße von 5 dB festzusetzen. Mittels 
einer Ausstiegsklausel kann ergänzend die Möglichkeit geschaffen werden, für das konkrete 
Bauvorhaben eine exakte Bemessung des passiven Schallschutzes nach den bauaufsichtlich 
geltenden Regelwerken vorzunehmen.  
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Die sich aus den Verkehrslärmimmissionen am Tag ergebenden Lärmpegelbereiche sind als 
Anlage 15 beigefügt. Die Randbereiche des Gewerbegebietes entlang der B 207 und der Orts-
umgehung liegen danach im Lärmpegelbereichen IV (mit Abstufung nach Osten bis hinunter 
zum Lärmpegelbereich I). 
 
Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass auch die zulässigen Gewerbelärmimmissionen inner-
halb des Gewerbegebietes nach DIN 4109 (2018) passive Schallschutzmaßnahmen erfordern. 
In Gewerbegebieten mit einem Immissionsrichtwert am Tag von 65 dB(A) bzw. einem maß-
geblichen Außenlärmpegel von 68 dB(A) ergibt sich durchgängig eine Einstufung in den Lärm-
pegelbereich IV. Die Addition der maßgeblichen Außenlärmpegel Verkehr + Gewerbe ist in der 
Anlage 16 dargestellt. Bezüglich des Gesamtlärms ergibt sich für die Randbereiche entlang 
der B 207 und der Ortsumgehung eine Einstufung in den Lärmpegelbereich V (mit erforderli-
chen bewerteten Bau-Schalldämm-Maßen von erf. R’w,ges = 40 dB für die Außenbauteile von 
Büroräumen und erf. R’w,ges = 45 dB für die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnun-
gen) sowie im gesamten übrigen Plangebiet gewerbelärmbedingt eine Einstufung in den Lärm-
pegelbereich IV (mit erforderlichen bewerteten Bau-Schalldämm-Maßen von erf. R’w,ges = 35 
dB für die Außenbauteile von Büroräumen und erf. R’w,ges = 40 dB für die Außenbauteile von 
Aufenthaltsräumen in Wohnungen). 
 
Die Abgrenzungslinie zwischen den Lärmpegelbereichen V und IV in der Anlage 16 ist  
deckungsgleich mit der Orientierungswert-Isophone nachts von 55 dB(A) in der Anlage 14. Im 
Lärmpegelbereich V wird also der Orientierungswert nachts überschritten. Da außerdem ein 
Schalldämm-Maß von erf. R’w,ges = 45 dB hohen baulichen Aufwand erfordert, wird ergänzend 
zur Festsetzung des passiven Schallschutzes aus Vorsorgegründen empfohlen, betriebsbe-
zogene Wohnnutzungen im Lärmpegelbereich V auszuschließen (sodass im Lärmpegelbe-
reich V nur die Anforderung von erf. R’w,ges = 40 dB für die Außenbauteile von Büroräumen 
gilt). Da nur kleinflächige Parzellenbereiche betroffen sind, stellt dies keine wesentliche Rest-
riktion des Nutzungspotenzials dar. 
 
In den für Wohnnutzungen verbleibenden Bereichen der Teilgebiete GE 1, GE 2 und GE 3 
liegen die verkehrslärmbedingten Beurteilungspegel nachts noch über 50 dB(A). Im Sinne der 
Ausführungen im letzten Absatz auf Seite 28 sollte hier der erforderliche hygienische Luft-
wechsel in Schlafräumen und Kinderzimmern durch schalldämmende Lüftungseinrichtungen 
oder andere – den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende – Maßnahmen 
mit entsprechender Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 4 sichergestellt werden. In den übrigen 
Teilgebieten GE 4a/b, GE 5 und GE 6 liegen die verkehrslärmbedingten Beurteilungspegel 
nachts unter 50 dB(A) bzw. die zulässigen Gewerbelärmimmissionen bei maximal 50 dB(A). 
Hier kann die Lüftung durch Kippstellung der Fenster erfolgen. 
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5.6 Festsetzungsvorschlag 
 
Auf der Grundlage der Ausführungen im Kapitel 5.5 wird vorgeschlagen, die Anforderungen 
bezüglich des passiven Schallschutzes incl. der Restriktion bezüglich betriebsbezogener 
Wohnnutzungen in den Randbereichen entlang der B 207 und der Ortsumgehung gemäß der 
Darstellung in der Anlage 16 wie folgt im Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Grabau festzu-
setzen (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB): 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Grabau sind Vorkehrungen 
zum Schutz vor Lärmimmissionen zu treffen (passiver Schallschutz). Es gelten die folgenden 
Anforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion der Außen-
bauteile (Wand, Dach, Fenster, Lüftung) von Büroräumen und Ähnliches: 
 
Lärmpegelbereich IV:  R’w,ges = 35 dB 
Lärmpegelbereich V:  R’w,ges = 40 dB 
 
Für die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Be-
herbergungsstätten, Unterrichtsräumen und Ähnliches gilt ein Zuschlag von 5 dB. Im Lärm-
pegelbereich V ist die Anordnung von Wohnungen nicht zulässig. 
 
Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges bezieht sich auf die ge-
samte Außenfläche eines Raumes einschließlich Dach. Der Nachweis der Anforderung ist in 
Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grund-
fläche sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen. Grundlage für den Nachweis 
der Schalldämm-Maße sind die den Festsetzungen zugrundeliegenden Normen DIN 4109-
1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2:2018-01 
„Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“.  
 
Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlafräumen und Kinderzimmern ist in den Teil-
gebieten GE 1, GE 2 und GE 3 durch schalldämmende Lüftungseinrichtungen oder andere  
– den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende – Maßnahmen sicherzustel-
len. Das Maß der schalldämmenden Wirkung der Lüftungseinrichtungen ist auf die festgesetz-
ten erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße abzustellen und beim Nach-
weis der resultierenden Schalldämmung zu berücksichtigen. 
 
Der Nachweis der festgesetzten passiven Schallschutzanforderungen ist im Rahmen der  
Objektplanung zu erbringen. Von den Festsetzungen darf im Einzelfall abgewichen werden, 
wenn sich für das konkrete Bauvorhaben nachweislich geringere Anforderungen an den 
Schallschutz ergeben. 
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6 Zusammenfassung 
 
Geräuschkontingentierung des geplanten Gewerbegebietes  
 
Bezugnehmend auf den Anhaltswert der DIN 18005-1 sowie den Angaben in [17] für uneinge-
schränkte Gewerbenutzungen ergibt sich für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
Nr. 4 am Tag keine Notwendigkeit zur Festsetzung einer Geräuschemissionsbegrenzung für 
den Richtungssektor Nordwesten bis Nordosten mit dem maßgeblichen Immissionsort IO 1 
(Wohnhaus auf dem Grundstück Bundesstraße 1). 
 
Für den Richtungssektor Südwesten bis Südosten mit dem maßgeblichen Immissionsort IO 2 
(nordöstlicher Rand des Wohngebietes im Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 55 der Stadt Schwarzenbek) werden tags bzw. für beide Immissionsrichtungs- 
sektoren nachts Geräuschkontingentierungen auf der Grundlage der DIN 45691 vorgenom-
men. Kapitel 4.6 enthält einen Festsetzungsvorschlag mit drei Nacht - Varianten für den 
Immissionsrichtungssektor Südwesten bis Südosten. Welche Kontingentierungsvariante ge-
wählt wird, hängt von der beabsichtigten Gliederung des Gewerbegebietes ab. Eine weniger 
starke Differenzierung wird mit der Variante 1, die stärkste Differenzierung mit der Variante 3 
erreicht zugunsten der größtmöglichen Nutzungspotentiale in den übrigen GE - Gebieten. 
 
Die unterschiedlichen Kontingentierungen für die Immissionsrichtungssektoren Nordwesten 
bis Nordosten und Südwesten bis Südosten können sich die zukünftigen Betriebe zunutze 
machen, indem sie z.B. lautere Anlagen bzw. Betriebsvorgänge zum Wohngebiet hin durch 
Gebäude abschirmen. 
 
Mit der Begrenzung der Zusatzlärmimmissionen durch das geplante Gewerbegebiet ergeben 
sich weder an IO 1 und IO 2 noch in sonstigen schutzbedürftigen Gebieten Konflikte bezüglich 
Gesamtlärmbetrachtungen von Verkehr und Gewerbe mit den in der Rechtsprechung veran-
kerten Schwellenwerten von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht in Wohngebieten 
bzw. 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht in Mischgebieten und ähnlichen Gebieten. 
Die Zusatzlärmimmissionen durch das geplante Gewerbegebiet tragen nur marginal zu den 
Gesamtlärmimmissionen mit den überwiegend pegelbestimmenden Verkehrsgeräuschen bei. 
 
Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Gewerbegebietes 
 
Den Verkehrslärmberechnungen liegen die Verkehrsparameter und Emissionspegel für den 
Prognosehorizont 2025/2030 zugrunde, die der Schalltechnischen Untersuchung zum Plan-
feststellungsverfahren für die Ortsumgehung Schwarzenbek entnommen wurden. 
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Die für Gewerbegebiete geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 
65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht, die in den als Anlagen 13 und 14 beigefügten 
Lärmkarten zusätzlich durch weiße Linien gekennzeichnet sind, werden partiell im straßenna-
hen Bereich entlang der B 207 und der geplanten Ortsumgehung um maximal 2 dB(A) am Tag 
bzw. 5 dB(A) in der Nacht überschritten, größtenteils aber eingehalten. 
 
Die Errichtung von Lärmschutzwällen ist nach fachlicher Einschätzung im Hinblick auf die ge-
ringe Schutzbedürftigkeit von Gewerbegebieten und das damit verbundene geringe Konflikt-
potenzial bezüglich der Straßenverkehrslärmimmissionen nicht geboten. Stattdessen wird die 
Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen in Kombination mit dem Ausschluss von 
betriebsbezogenen Wohnungen in den Randbereichen entlang der B 207 und der Ortsumge-
hung Schwarzenbek empfohlen. Dabei werden auch die potenziell einwirkenden zulässigen 
Gewerbelärmimmissionen regelwerkkonform hinzugerechnet. Kapitel 5.5 enthält hierzu  
nähere Ausführungen und Kapitel 5.6 in Verbindung mit der Anlage 16 einen Festsetzungs-
vorschlag. 
 
Auswirkungen planungsbedingter Verkehrszunahmen 
 
Auswirkungen der Verkehrszunahmen auf der B 207 und auf weiterführenden Straßen durch 
die späteren Gewerbeansiedlungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 sind nicht 
Auftragsbestandteil des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens. Dies gilt insbesondere 
für das Wohnhaus auf dem Grundstück Bundesstraße 1 nördlich der Anbindung der Erschlie-
ßungsstraße des Gewerbegebietes an die B 207 (mit baulichen Eingriffen in dem Abschnitt, 
der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 liegt). Auf der Grundlage einer vorhaben-
bezogenen Verkehrsprognose sowie in Kenntnis der konkreten Ausbauplanung für den  
Knotenpunkt Erschließungsstraße / B 207 lassen sich die Auswirkungen auf die Belange des 
Schallschutzes näher untersuchen. 
 

       
         

       
 
Ingenieurbüro für Schallschutz      Mölln, 25.09.2018 
Dipl.-Ing. Volker Ziegler 

 

 
 

Dieses Gutachten enthält 39 Textseiten und 16 Blatt Anlagen. 
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 ANLAGE 5
 Gutachten 18-09-4
 Plotdatei: plan-ind
 M 1: 3000

 Lageplan mit Immissionsorten
 und GE - Emissionsflächen der
 Kontingentierungsberechnungen
 (rote Schraffuren)

 3. Änderung F-Plan und
 Aufstellung B-Plan Nr. 4
 der Gemeinde Grabau

 Auftraggeber:
 PROKOM GmbH
 Elisabeth-Haseloff-Str. 1
 23564 Lübeck

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47
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 ANLAGE 13
 Gutachten 18-09-4
 Plotdatei: r1-og-t
 M 1: 2500

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 5,6 m Höhe (1.OG)
 Tag 06:00 - 22:00 Uhr

 3. Änderung F-Plan und
 Aufstellung B-Plan Nr. 4
 der Gemeinde Grabau

 Berechnung mit Verkehrs-
 prognosezahlen 2025/2030
 der PF für die Ortsumgehung
 Schwarzenbek (B 404)
 Weiße Linie: GE-ORW 65 dB(A)

 Auftraggeber:
 PROKOM GmbH
 Elisabeth-Haseloff-Str. 1
 23564 Lübeck

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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 ANLAGE 14
 Gutachten 18-09-4
 Plotdatei: r1-og-n
 M 1: 2500

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 5,6 m Höhe (1.OG)
 Nacht 22:00 - 06:00 Uhr

 3. Änderung F-Plan und
 Aufstellung B-Plan Nr. 4
 der Gemeinde Grabau

 Berechnung mit Verkehrs-
 prognosezahlen 2025/2030
 der PF für die Ortsumgehung
 Schwarzenbek (B 404)
 Weiße Linie: GE-ORW 55 dB(A)

 Auftraggeber:
 PROKOM GmbH
 Elisabeth-Haseloff-Str. 1
 23564 Lübeck

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB
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 ANLAGE 15
 Gutachten 18-09-4
 Datei: lpb1-str-og
 M 1: 2500

 Erforderlicher passiver
 Schallschutz von Außen-
 bauteilen nach DIN 4109

 3. Änderung F-Plan und
 Aufstellung B-Plan Nr. 4
 der Gemeinde Grabau

 Berechnung auf der Grundlage
 der Verkehrslärm-Beurteilungs-
 pegel tags (+ 3 dB)

 Auftraggeber:
 PROKOM GmbH
 Elisabeth-Haseloff-Str. 1
 23564 Lübeck

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Lärmpegelbereiche
(LPB) nach DIN 4109

LPB I
LPB II
LPB III
LPB IV
LPB V
LPB VI
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 ANLAGE 16
 Gutachten 18-09-4
 Datei: lpb1-str-ge-og
 M 1: 2500

 Erforderlicher passiver
 Schallschutz von Außen-
 bauteilen nach DIN 4109

 3. Änderung F-Plan und
 Aufstellung B-Plan Nr. 4
 der Gemeinde Grabau

 Berechnung auf der Grundlage
 der Verkehrslärm-Beurteilungs-
 pegel tags (+ 3 dB) zuzüglich
 GE-IRW tags (+ 3 dB)

 Auftraggeber:
 PROKOM GmbH
 Elisabeth-Haseloff-Str. 1
 23564 Lübeck

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47
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